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©ewerhe,
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Ifnituitpn ltttb
Vereine.

ïteflkttftîp glätter für Bte giterkfictü
mit befottberer Verüclficbtigung ber

$unft im #attbtoerf.
herausgegeben unter SKittoirfung fdEjtoetjerifd^er

fiunff£)anbtt>erfer unb Xecpnifer
ban Palter Senn-fjolbintjljctufen.

©rgan fur Mr offiziellen Unblikalionen bee frfjmei?. ©etnerbmrem
Offizielles mtb oMigaiorifcljeS Organ heb Aargauifcljeti »cijntichc= tttih SagncrmeiftcrtcrcitiS,

Qsrfdjeint je ©amStagS unb loftet per Quartal gr. 1. 80, per Saljr gr. 7. 20.
Snferate 20 (StS. per lfpaltige Sßetitjeite, bei größeren Stufträgen

entfpïeaienben Ptabatt.

fcett 23, ©eptcmuer 1894.

gunges 2.?fut, fpar bein (j>ut,
Arbeit it« After welje put.

SSerbaub fcfinieijeriidjer
#anbroerf§* unb ©etuerk»

treibenber.
SDie feinergeit auf fommen=

ben êerbft geplante 91 e o r g a

nifatton bes "iterltmibes
fdjteptgenfdjcr öaubtt>erf3=
unb ©etoerlietm&en&etr

nimmt auf ©runblage ber bisher gemachten ©rfaptungen unb
gepflogenen ^Beratungen fotgcnbeS in SluSftdbt :

1. 3 to e ef b e ft t m m u n g. ®er Verbanb unb beffen
Organe fudjen p bejmecfen, bafj bag Sleingewerbe bnrd^

toirtf dj af ttidj e ©elbftljilfe fidj ben blutigen Sßro=

buftionS* unb Slbfa^öer^ältntffen mit ©rfolg anpaffe, inbem
bon feinen Vlitgliebern biejenigen VerufSzweige
als epiftenzfidjernbe ©rwerbSquellen feftge=
Balten toerben, melcbe fie neben ber nodj öerbleibenben Sîunben*
arbeit fpejialmäfeig auszubeuten gewillt finb, elje bie

tapitaliftifcfje ©rofjprobuftion befonberg bag §anbmer£ ganz*
lidj unmöglich macht.

2. 2BirfungSfreiS. Oiefer umfajjt pr Oecfung
Ber Vebürfniffe bie gange, 0roar an nnb für fidj fe^r
eng begrenzte ©djweig; berSlbfaß ber ©rgeugntffe
Wogegen foil an feine beftimmten ® r e n z e n gebunben fein,
bielmebr auf loljnenben ©pport gang befonberg Vebadjt ge=
notnmen loerben.

3. VHtglieb beSVerbanbeS fann jeher innerhalb
Ber ©djweigergrenge ein ehrbareg ©ewerbe auf reelle SBeife

betreibenbe .©efdjäftSmann werben, fotoie auch Sförberer ber
einhetmifdjen SßrobuCtion, inbem ber ^Bewerber

a) fich bireft ober burdj ein VerbanbSmitglieb beim engeren
SSorftanbe anmelbet,

b) innerhalb ber ftatutarifchen tanbibaturfrift ein pge=
fteüteg VeitrittSformular ausfüllt unb unterzeichnet,

c) biefeg mit ber ©intrittSgebühr à gr. 5 unb minbefteng
ber Wülfte beg laufenben Sahregbeitrageg bem Onäftor
einhänbigt.

4. Organe beg V e r b a n b e S finb :
a) bie ©eneraloerfammlung ober llrabftimmung ber ®e=

famfheit,
b) ber ©entraloorftanb,
c) bie VerwaltungSfommiffion (engerer Vorftanb) am je=

weitigen ©ifc ber Verwaltung,
d) bie AuffidjtS* ober 9lecbnunggprüfungSfommiffion.

5. Organifation. Oer Verbanb bezahlt aug feiner
®affe bag offizielle IJlublifationSorgan, fowie Pertraulidj'e Sreigs
fihreiben, weltije foftenfrei an bie ÜJlitglieber beg VerbanbeS
Zu gelangen haben. Oie Verwaltungsorgane haben auf
©rnnblage eines burdj ben Verbanb genehmigten 9tegnla
tiöS allen berechtigten Anregungen feitenS ber VerbanbS*
mitglieber an bie §anb zu gehen, um befonberg burdj ®rnn=
bung erfotgberfprechenber 3ntereffen ®rnppen unfere
Veftrebungen wirffamft zu förbern.

6. ®ruppenbilbung. ©teichartige ober oerwanbte
®ewerbe finb gehalten, fich enger zu organifieren unb als
©ruppe zu oerbinben, um fo erfolgreicher ihre Sntereffen zu
perfekten.

für ^
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Uereine.

Praktische Diätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Kenn-Hsldinghansen.

Organ fur die offiziellen Publikationen des schweiz. Gemrbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischcu Schmiede- und Wagncrmeistcrvcrcins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Ets. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den SS. September 18S4.

Junges ZZtut, spar »ein Hut,
Arbeit im Alter wehe thut.

Verband schweizerischer

Handwerks- und Gewerbe-
treibender.

Die seinerzeit auf kommen-
den Herbst geplante Reorga-
nisation des Verbandes
schweizerischer Handwerks-
und Gewerbetreibender

nimmt auf Grundlage der bisher gemachten Erfahiungen und
gepflogenen Beratungen folgendes in Aussicht:

1. Zweckbestimmung. Der Verband und dessen

Organe suchen zu bezwecken, daß das Kleingewerbe durch

wirtschaftliche Selbsthilfe sich den heutigen Pro-
duktions- und Absatzverhältnissen mit Erfolg anpasse, indem
von seinen Mitgliedern diejenigen Berufszweige
als existenzsichernde Erwerbsquellen festge-
halten werden, welche sie neben der noch verbleibenden Kunden-
arbeit spezialmäßig auszubeuten gewillt sind, ehe die
kapitalistische Großproduktion besonders das Handwerk gänz-
lich unmöglich macht.

2. Wirkungskreis. Dieser umfaßt zur Deckung
der Bedürfnisse die ganze, zwar an und für sich sehr
eng begrenzte Schweiz; der Absatz der Erzeugnisse
dagegen soll an keine bestimmten Grenzen gebunden sein,
vielmehr auf lohnenden Export ganz besonders Bedacht ge-
nommen werden.

3. Mitglied des Verbandes kann jeder innerhalb
der Schweizergrenze ein ehrbares Gewerbe auf reelle Weise

betreibende Geschäftsmann werden, sowie auch Förderer der
einheimischen Produktion, indem der Bewerber

s,) sich direkt oder durch ein Verbandsmitglied beim engeren
Vorstande anmeldet,

b) innerhalb der statutarischen Kandidaturfrist ein zuge-
stelltes Beitrittsformular ausfüllt und unterzeichnet,

o) dieses mit der Etntrittsgebühr à Fr. 5 und mindestens
der Hälfte des laufenden Jahresbeitrages dem Quästor
einhändigt.

4. Organe des Verbandes sind:
s>) die Generalversammlung oder Urabstimmung der Ge-

samtheit,
d) der Centralvorstand,
o) die Verwaltungskommission (engerer Vorstand) am je-

weiligen Sitz der Verwaltung,
à) die Aufsichts- oder Rechnungsprüfungskommission.

5. Organisation. Der Verband bezahlt aus seiner
Kasse das offizielle Publikationsorgan, sowie vertraulicht Kreis-
schreiben, welche kostenfrei an die Mitglieder des Verbandes
zu gelangen haben. Die Verwaltungsorgane haben auf
Grundlage eines durch den Verband genehmigten Régula-
tivs allen berechtigten Anregungen seitens der Verbands-
Mitglieder an die Hand zu gehen, um besonders durch Grün-
dung erfolgversprechender Interessen-Gruppen unsere
Bestrebungen wirksamst zu fördern.

6. Gruppenbildung. Gleichartige oder verwandte
Gewerbe sind gehalten, sich enger zu organisieren und als
Gruppe zu verbinden, um so erfolgreicher ihre Jnterefsen zu
verfechten.
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©o wirb in erfier ßtrtie eine (pauptgruppe für
planmäßige smecfbienlidje 9ï e f l a m e uttb ge»
f cp ä f 11 i cp e Orudfacpen für alle im Serbanbe Per«

Iretenen ©emerbe in AuSficpt genommen, maS befonberS ben

Sieferanten üon marftfäpigen «Spe^ialartifeln
fofort oon fingen fein mirb.

©ine folcpe ©ruppe bürfte gunäcpft umfaffen:
a) ©rmiitlung geeigneter ©efcpäfte für illuftrierte

Seroielfältigung ernpfeplenSmerter ©rzeugniffe
unb gebiegene Ausführung berfelben zu billigem greife.

b) Sereinbarungen mit AttnoncemSureauE betr. Sßrei8
ermäßigung für unfere SerbanbSmitglieber.

c) Unentgeltliche ©efdjäftSPermittlung refp. ®efcf)äftS
empfeplungen (Sraucpenregifter) burch unfer offi«
Zießes Organ für fämtlidje Slitglieber unb getoiffer=
rnaffen für Sieferanten.

d) SßreiSermäßigung für g e f cp äf t ti che SD r u cï

f a d) e n befonberS Sßrofpefte für unfere Stitglieber.
e) Anftrebung tollefti'per fßrofpefte ?c, bie auch

als Seilagen p paffenben 3eitfd)riften fid) eignen.
©ine gmeite fèauptgruppe toirb angeftrebt, melcpe ade

biejenigen ©enterbe umfaffen mürbe, bie als ©p ezialitât
Seb-arfSartifel für § a u S, é ü d) e unb SB i r t f cp a f t
probieren. Um ben Serfauf biefer ©rzeugniffe erfolgreid)
ZU förbern, mürben an föauptoerfehtspläßen g e «

eignete Slaufleute (©roßiften) zunäcpft bamit betraut.
7. Oie Seglemente für ©ruppenbilbungen nehmen

zunäcpft folgenbeS in AuSficpt:
,a) gebeS SerbanbSmitglieb pat baS Secpt, fiep bei' zu«

treffenben ©ruppen aliiD p beteiligen.
b) Set ©ruppen pm 3^fde beS S e r f a u f e S ber ©r«

jeugniffe fommer. in ber Segel nur folcpe Sieferanten
unb Artifel in Setracpt, bie nicht am gleichen Orte
betaillieren unb ihre ©rgeugniffe menigftenS teilmeife
felbft erfteßen.

c) 3unäd)ft hoben als ©peprliiäten probuzierte ©rzeug«

niffe Anfprucp auf S e r ü cf f i d) t i g u n g unb fotlen
in ber Siegel für gleichartige Axtiïel eine BerpältniS«
mäßige Anphl Sieferanten fid) beteiligen tonnen.

d) @S bürfen nur mirtlicp gute ©rzeugniffe berüdficptigt
merben. Anberroeitige Seoorjugung (Segünftigung)
foß ftreng oerpünt fein.

e) Oer Sert'auf ber ©rgeugniffe foß mo immer möglich

auf fefte Secpnung erfolgen. Sei fommiffionSmeifem
Sertaufe hot fpäteftenS monatliche Serid)terftattung
unb oierteljäprlicpe Abrechnung p erfolgen.

Näheres buret) ©irfutare.

S)ic Sljott=, unb ßcmcntiuarenfabrifation
in ber ©djtueij tut Safjre 1893.

(AuS bem foeben erfepienenen Sericpte be§ SorortS
beS fdptoeij. §anöel§« unb 3nbuftrieuereiuS.)

^ 3tegel« unb Söprenf abritation. ®S ift un«

gleid) fernerer, oon bem ©taube ber 3iegelei unb ber mit ihr
in engem Sufammenpang ftehenben Söprenfabrifation ein

roahrheitSgetreueS ©efamtbilb p geben, als Pen ber ©efcpäftS«

läge ber meiften anbern ©rmerbSzroeige, ba bie ©riftenj» unb

SrobuttionSbebiugungen bei biefen Piel einheitlicher fittb. ®etn
anberer gnbuftriezmeig raeift folctje lofale Unterfdjiebe auf in
Sepg auf ben ©efcpäftSnußen, ben bie Setriebe ihren Se«

fißern abmerfen.
®S ift namentlich ein fèauptfaftor, meldjer bie Rentabilität

biefer Snbuftrie ftart beeinflußt, nämlid) bie ©ntfernung ber

©tabliffemente Pon ben Abfaßorten. Sei bem außerorbentlidj
hohen ©emiept ber 3iegeleifabritate fpielen eben bie OranS«

toften, bie natürlich oon ber ©röße ber Oiftanzen abhängen,
eine ganz bebeutenbe Soße. Oie ©efamtprobuttion ber tan«
tone 3""$/ 23ern, ©cpaffpaufen, Appenjeß, ©t. ©aßen,
Aargau, Opurgau — über beren ©ebiet fiep ber Scpmeizerifcpe

3iegleroerein erftredt — tonn gegenmärtig auf ca. 104
Siißionen ©tiid 3mgelrnare öeranfc^Iagt merben. Stimmt
man für 1000 ©tüd im Ourd)fcpnitt ein ©emiept pou 30
SR^tr. au, fo repräfenttert fene ©umme baS anfepnlicpe ®e=

miept Bon 3,12 SJtißionen Stätr. Oaß bie gr.icpt« unb

OranSportBerpältniffe für bie 3teöeIei=Snbuftrie Bon ein«

fepneibenber SBicptigfeit finb, ift bemnach einleucptenb.
Seiber fönnten nun bie OranSportBerpältniffe für bie

3iegelei«3nbuftrie faum ungünftiger fein, als fie eS gegen«

märtig finb. ©o haben auSlänbifcpe ©ifenbapnen für Siegel«
maren auf große ©ntfernuugen gradjtanfäße, bie bis auf
35 % unter ben entfpreepenben Anfäßen fepmeizerifeper Sapnen
fiepen.

„Oie Sapngefeßfcpaften, menigftenS bie Rorboftbapn,
haben auep einen Biel p fleinen Sort an ®üter«Roßmaterial,
fo baß menigftenS auf Sebenpläßen megen Stangeis an
SBagen unb megen Serpgerung in ber ©teßung berfelben
Biele Unpförnmlitpfeiten Borfommen. ©tpon bie Sorfcpriften
für bie SJagenbefteßung finb eigentlich ungenügenb. Oäglicp
nur einmal bürfen bie ©tationSBorfiänbe bie 2Bagen6efteßung
rnaepen, unb smar für gemöpnlicpeS ®ut nur fcpriftlicp, niept
telegrappifcp. Orifft nun eine SBagenbefteßung einige Stinnten

p fpät für ben betreffenben OageSmoment auf ber Station
ein, fo ift baS SBartemagimum ooße 3 Oage, anbernfaßS
48 ©tunben; aßein fepr häufig merben biefe langen Triften
megen mirfltcpen SBagenmangelS noep überfepritten. Oritt
etma gar eine anbere außerorbentlicpe ©ütertranSportfrequenz
ein — fo namentlich im Sjerbfi pr 3dt ber Obfternte —
fo mirb bie Unficperpeit in ber ©pebition oft inS llnerträg«
liepe gefteigert. ©S ift überhaupt fepmer zu begreifen, mie

Z- S. oft gepn ©tationen meit per leere SBagen birigiert
merben, mäprenb auf ber näcpften Station iprer eine ganze
Anppl fiepen, bie bann an ber SebarfSfiation Borbeifapren.
Oiefe Uebelftänbe finb oon großer Scbeuturtg für bie Siegelei«

inbuftrie, melcpe mit fo gemaltigen ©emicptSmaffen am OranS«

port beteiligt ift."
Siegeteibefißer, beren ©efepäfte nape ober inmitten ipreS

Abfaßgebietes liegen, bie ein orbentlicpeS Soßmaterial pr.
Serfügung paben, ipr gad fenneu unb mit ben ©inridj«
tungen auf ber §öpe ber 3eit ftepen, merben ipr ©efepäft
als ein einträgliches bezeichnen bürfen. Oa aber, mo ber

größere Oeil ber Srobultion meitpin Berfracptet merben muß,
mo Agenten unterhalten unb Sroöifiouen gegeben merben

müffen, bleibt naep Serredpnung ber aßernotmenbigften Ab«

fdireibungen oft fein Keingeminn übrig. SBaS bie innere
©inrieptung anbetrifft, fo finb bie meiften bebeutenbern ®e«

föpäfte gut auSgerüftet. ®S beftept in ber ©cpmeij ein ®e=

fcpäft, meldieS als Spezialität bie gabrifation ber -Kafcpinen
unb bie gnftaßation ganzer SetriebSeinribptungen beforgt.

„@S merben Serfmpe gemacht, ben 3io0eleibetrieb auf
baS ganze gapr auSzubepnen. Oberfläcplidt) betrachtet, pat
ein baS ganze Sapr anbauernber Setrieb anfepänenb piel

für fiep gegenüber ber furzen ©ommer=6ampagne, melcpe nur
Pon Anfang Slat bis in ben Dftober bauert unb fiep alfo

nur über etma 140 effeftioe Arbeitstage erftredt, an benen

bann ber Setrieb forciert merben muß. @S ift aber nidjt
fepr maprfdeinlicp, baß biefe AuSbepuung ber SetriebSzeit

für geroöpnlicpe gabrifate gelinge; auip ift eS fieper niept

im Sntereffe ber eigentlichen 3tegelei«3nbuftrte, baß ber SBinter«

betrieb unb mit ipm bie fünftlicpe Orodnung auffomme. ®a«

gegen ift mopl für beffere Stufte, bei rationeßfter AuS«

nüßung ber abgepenben Dfenmärme, eine SetriebSBerlängerung
um einige Stonate mit Sorteil burcpzuführen."

(gortfeßung folgt.)

$er&attb$n)efen.
©iptt'Etzcvifder Am Borleßten ïïîontag fanb

in 3üricp unter bem Sorfiß Bon §rn. Sraucpli in Serg (Opur«

gau) bie SapreSBerfammlung beS fepmeizer. 3ieglerBerbonbeS

ftatt. Oer Sräfibent referierte auf ©runb eines Sgramm«

358 Hllollrìrte s»»et?erifche >a»d«erter-Zeitv»g (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Bewerbevereinlif Nr. .6

So wird in erster Linie eine Hauptgruppe für
planmäßige zweckdienliche Reklame und ge-
schäftliche Drucksachen für alle im Verbände ver-
lretenen Gewerbe in Aussicht genommen, was besonders den

Lieferanten von marktfähigen Spezialartikeln
sofort von Nutzen sein wird.

Eine solche Gruppe dürfte zunächst umfassen:
s.) Ermittlung geeigneter Geschäfte für illustrierte

Vervielfältigung empfehlenswerter Erzeugnisse
und gediegene Ausführung derselben zu billigem Preise,

b) Vereinbarungen mit Annoncen-Bureaux betr. Preis-
ermäßign« g für unsere Verbandsmitglieder,

o) Unentgeltliche Geschäftsvermittlung resp. Geschäfts-
e m p f e hlu n g en (Branchenregister) durch unser osfi-
zielles Organ für sämtliche Mitglieder und gewisser-
Massen für Lieferanten.

6) Preisermäßigung für g e s ch äst li che D ruck-
fachen, besonders Prospekte für unsere Mitglieder,

o) Anstrebung kollekti'ver Prospekte ?c, die auch

als Beilagen zu passenden Zeitschriften sich eignen.
Eine zweite Hauptgruppe wird angestrebt, welche alle

diejenigen Gewerbe umfassen würde, die als Sp ezi alitât
Bedarfsartikel für Haus, Küche und Wirtschaft
produzieren. Um den Verkauf dieser Erzeugnisse erfolgreich
zu fördern, würden au Hauptverkehrsplätzen ge-
eigneteKaufleute (Großisten) zunächst damit betraut.

7. Die Reglements für Gruppenbildungen nehmen
zunächst folgendes in Aussicht:

>a) Jedes Verbandsmitglied hat das Recht, sich bei zu-
treffenden Gruppen aktiv zu beteiligen,

b) Bet Gruppen zum Zwecke des Verkaufes der Er-
Zeugnisse kommen in der Regel nur solche Lieferanten
und Artikel in Betracht, die nicht am gleichen Orte
detaillieren und ihre Erzeugnisse wenigstens teilweise
selbst erstellen.

o) Zunächst haben als Spezialitäten produzierte Erzeug-
nisse Anspruch auf Berücksichtigung und sollen
in der Regel für gleichartige Artikel eine Verhältnis-
mäßige Anzahl Lieferanten sich beteiligen können.

<Z) Es dürfen nur wirklich gute Erzeugnisse berücksichtigt
werden. Anderweitige Bevorzugung (Begünstigung)
soll streng verpönt sein,

s) Der Verkauf der Erzeugnisse soll wo immer möglich

auf feste Rechnung erfolgen. Bei kommissionsweisem

Verkaufe hat spätestens monatliche Berichterstattung
und vierteljährliche Abrechnung zu erfolgen.

Näheres durch Cirkulare.

Die Thon-, Glas- und Cementwarenfabrikation

in der Schweiz im Jahre 1893.
(Aus dem soeben erschienenen Berichte des Vororts

des schweiz. Hände ts- und Jndustrievereins.)

^ Ziegel- und Röhrenfabrikation. Es ist UN-

gleich schwerer, von dem Stande der Ziegelei und der mit ihr
in engem Zusammenhang stehenden Röhrenfabrikation ein

wahrheitsgetreues Gesamtbild zu geben, als von der Geschäfts-

läge der meisten andern Erwerbszweige, da die Existenz- und

Produktionsbedingungen bei diesen viel einheitlicher sind. Kein
anderer Industriezweig weist solche lokale Unterschiede auf in
Bezug auf den Geschäftsnutzen, den die Betriebe ihren Be-
sitzern abwerfen.

Es ist namentlich ein Hauptfaktor, welcher die Rentabilität
dieser Industrie stark beeinflußt, nämlich die Entfernung der

Etablissemente von den Absatzorten. Bei dem außerordentlich
hohen Gewicht der Ziegeleifabrikate spielen eben die Trans-
kosten, die natürlich von der Größe der Distanzen abhängen,
eine ganz bedeutende Rolle. Die Gesamtproduktion der Kan-
tone Zürich, Bern, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen,
Aargau, Thurgau — über deren Gebiet sich der Schweizerische

Zieglerverein erstreckt — kann gegenwärtig auf ca. 1(14

Millionen Stück Ziegelware veranschlagt werden. Nimmt
man für 100(1 Stück im Durchschnitt ein Gewicht von 30
Mztr. an, so repräsentiert jene Summe das ansehnliche Ge-
wicht von 3,12 Millionen Mztr. Daß die Fracht- und

Transportverhältnisse für die Ziegelei-Industrie von ein-
schneidender Wichtigkeit sind, ist demnach einleuchtend.

Leider könnten nun die Transportverhältnisse für die

Ziegelei-Industrie kaum ungünstiger sein, als sie es gegen-
wärtig sind. So haben ausländische Eisenbahnen für Ziegel-
waren auf große Entfernungen Frachtansätze, die bis auf
35°/g unter den entsprechenden Ansätzen schweizerischer Bahnen
stehen.

„Die Bahngesellschaften, wenigstens die Nordostbahn,
haben auch einen viel zu kleinen Park an Güter-Rollmaterial,
so daß wenigstens auf Nebenplätzm wegen Mangels an
Wagen und wegen Verzögerung in der Stellung derselben
viele Unzukömmlichkeiten vorkommen. Schon die Vorschriften
für die Wagenbestellung sind eigentlich ungenügend. Täglich
nur einmal dürfen die Staliousvorstände die Wagenbestellung
machen, und zwar für gewöhnliches Gut nur schriftlich, nicht
telegraphisch. Trifft nun eine Wagenbestellung einige Minuten
zu spät für den betreffenden Tagesmoment auf der Station
ein, so ist das Wartemaximum volle 3 Tage, andernfalls
48 Stunden; allein sehr häufig werden diese langen Fristen
wegen wirklichen Wagenmangels noch überschritten. Tritt
etwa gar eme andere außerordentliche Gütertransportfrequenz
ein — so namentlich im Herbst zur Zeit der Obsternte —
so wird die Unsicherheit in der Spedilion oft ins Unerträg-
liche gesteigert. Es ist überhaupt schwer zu begreifen, wie

z. B. oft zehn Stationen weit her leere Wagen dirigiert
werden, während auf der nächsten Station ihrer eine ganze
Anzahl stehen, die dann an der Bedarfsstation vorbeifahren.
Diese Uebelstände sind von großer Bedeutung für die Ziegelei-
industrie, welche mit so gewaltigen Gewichtsmassen am Trans-
port beteiligt ist."

Ziegeleibesitzer, deren Geschäfte nahe oder inmitten ihres
Absatzgebietes liegen, die ein ordentliches Rollmaterial zur.
Verfügung haben, ihr Fach kennen und mit den Einrich-
tungen auf der Höhe der Zeit stehen, werden ihr Geschäft
als ein einträgliches bezeichnen dürfen. Da aber, wo der

größere Teil der Produktion weithin verfrachtet werden muß,
wo Agenten unterhalten und Provisionen gegeben werden

müssen, bleibt nach Verrechnung der allernotwendigsten Ab-
schreibungen oft kein Reingewinn übrig. Was die innere

Einrichtung anbetrifft, so sind die meisten bedeutender» Ge-

fchäfte gut ausgerüstet. Es besteht in der Schweiz ein Ge-

schüft, welches als Spezialität die Fabrikation der Maschinen
und die Installation ganzer Betriebseinrichtungen besorgt.

„Es werden Versuche gemacht, den Ziegeleibetrieb auf
das ganze Jahr auszudehnen. Oberflächlich betrachtet, hat
ein das ganze Jahr andauernder Betrieb anscheinend viel

für sich gegenüber der kurzen Sommer-Campagne, welche nur
von Anfang Mai bis in den Oktober dauert und sich also

nur über etwa 140 effektive Arbeitstage erstreckt, an denen

dann der Betrieb forciert werden muß. Es ist aber nicht

sehr wahrscheinlich, daß diese Ausdehnung der Betriebszeit

für gewöhnliche Fabrikate gelinge; auch ist es sicher nicht

im Interesse der eigentlichen Ziegelei-Industrie, daß der Winter-
betrieb und mit ihm die künstliche Trocknung aufkomme. Da-

gegen ist wohl für bessere Produkte, bei rationellster Aus-

nützung der abgehenden Ofenwärme, eine Betriebsverlängerung
um einige Monate mft Vorteil durchzuführen."

(Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Schweizerischer Zieglertag. Am vorletzten Montag fand

in Zürich unter dem Vorsitz von Hrn. Brauchst in Berg (Thur-
gau) die Jahresversammlung des schweizer. Zieglerverbandes
statt. Der Präsident referierte auf Grund eines Programm-
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